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1 Vorbemerkungen

1.1 Aufgabenstellung

Die IPW Ingenieurplanung GmbH & Co. KG, Wallenhorst wurde 2007 seitens der Gemeinde
Hasbergen beauftragt ein integriertes Stadtentwicklungskonzept für den Ortskern als Grund-
lage für die Beantragung zur Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt-
und Ortsteilzentren“ zu erstellen. Das Entwicklungskonzept baut auf vorliegende Planungen
und Programme auf und zeigt insbesondere, inwiefern sich die Planungsabsichten für den
Ortskern in die innerörtlichen aber auch die regionalen und überregionalen Zusammenhänge
und Verflechtungen einfügen und die Entwicklungsziele auf diesen Planungsebenen ergän-
zen und unterstützen.

Die Aufnahme in das Programm erfolgte im Jahr 2008. Die Voraussetzungen für die Pro-
grammaufnahme wurden durch das damalige Integrierte städtebauliche Entwicklungskon-
zept im Einzelnen belegt. Aufbauend aus dem von der IPW Ingenieurplanung GmbH & Co.
KG, Wallenhorst im Jahr 2011 erstellten städtebaulichen Rahmenplan für das Sanierungsge-
biet „Zentrum Hasbergen“ soll das bisherige Integrierte Stadtentwicklungskonzept fortge-
schrieben werden, um den künftigen Handlungsbedarf im Ortskern einschätzen zu können.

Dies umfasst eine Überarbeitung und Fortschreibung der Ziele und des Finanzierungsbe-
darfs, die Darstellung der im Förderungszeitraum bereits umgesetzten Maßnahmen, die Dar-
stellung der noch geplanten Maßnahmen sowie gegebenenfalls die Einbindung in die Rah-
menplanung. Weiterhin sind durch die Änderung der Programmstruktur für die Städtebauför-
derung bestimmte Aspekte zu beachten. Das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“
wird in das Programm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Orts-
kerne“ überführt.

1.2 „Lebendige Zentren- Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne
(Städtebauförderung)

Zweck und Ziel der Förderung

In vielen Kommunen ist ein Funktionsverlust der „zentralen Versorgungsbereiche“ zu be-
obachten, insbesondere durch gewerblichen Leerstand. Als zentrale Versorgungsbereiche
werden besonders Innenstadtzentren, vor allem in Städten mit größerem Einzugsbereich,
Nebenzentren in Stadtteilen sowie Grund- und Nahversorgungszentren in Stadt- und Ortstei-
len auch von kleineren Gemeinden bezeichnet.

Das Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und
Ortskerne “ soll zur Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und Erhalt von Stadt- und Ortsker-
nen und historischer Altstädte als attraktive und identitätsstiftende Standorte dienen.
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Gegenstand der Städtebauförderung

Die Finanzhilfen des Bundes werden eingesetzt u.a. für:

¶ Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und Erhalt von Stadt- und Ortskernen und
historischer Altstädte als attraktive und identitätsstiftende Standorte

¶ Profilierung und Standortaufwertung, Förderung der Nutzungsvielfalt und Erhalt des
baukulturellen Erbes

¶ Sicherung der Versorgungstruktur zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge

Neue Fördervoraussetzung für die Beantragung von Mitteln sind Maßnahmen, welche zum
Klimaschutz, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Verbesserung der grünen Infra-
struktur beitragen. Dazu gehören:

¶ Energetische Gebäudesanierung

¶ Klimafreundliche Mobilität

¶ Nutzung klimaschonender Baustoffe

¶ Bodenentsiegelung

¶ Schaffung von Grünanlagen und Freiräumen

¶ Vernetzung von Grün- und Freiflächen

¶ Begrünung von Bauwerksflächen

¶ Erhöhung der Biodiversität

Antragsfristen

Der Antrag ist spätestens bis zum 1. Juni jeden Jahres für das Folgejahr einzureichen.

Die Gemeinde Hasbergen hat auf Grundlage des Entwurfs des „Integrierten städtische Ent-
wicklungskonzepts“ den entsprechenden Antrag erstmals im Jahr 2005 gestellt und jährlich
wiederholt, zuletzt im Jahr 2019.

Art und Höhe der Förderung

Die Laufzeit des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ war vorgesehen für 8 Jahre
ab dem Auflegungsjahr 2008, das letzte Förderjahr wäre dann 2015 gewesen. Danach
wurde dieses Förderprogramm auf weitere Jahre verlängert bis es 2020 in das Städtebauför-
derungsprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne
überführt wurde.

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung der förderfähigen Kosten von Stadtumbaumaß-
nahmen anteilig mit einem Drittel, analog dem Grundprogramm der Städtebauförderung.

Die Bundesmittel sind durch gleiche Anteile von Landesmitteln und kommunalen Mitteln zu
komplementieren.

Es ist also der Anteil der Bundesförderung in gleicher Höhe durch das Land Niedersachsen
und die Gemeinde Hasbergen mitzufinanzieren.
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Antragsberechtigte und Antragsverfahren

Antragsberechtigt sind Städte und Gemeinden. Der Antrag ist bei dem für die Städtebauför-
derung zuständigen Landesministerium oder einer von ihm beauftragten Behörde (z.B. Re-
gierungsvertretung) zu stellen.

Wurde eine Stadt oder Gemeinde in das Förderprogramm aufgenommen, so können Eigen-
tümer/Investoren, die im Sanierungs- oder Entwicklungsgebiet ein förderfähiges Vorhaben
durchführen wollen, bei der Stadt oder Gemeinde eine Förderung beantragen.

Kombinierbarkeit mit anderen Fördermitteln

Die Fördermittel des Programms „Lebendige Zentren- Erhalt und Entwicklung der Stadt- und
Ortskerne“ können mit anderen Finanzierungs- und Fördermitteln kombiniert werden, wenn
der Einsatz dieser anderen Mittel vorrangig erfolgt und die Finanzierung abgestimmt ist. An-
dere Finanzierungsmittel können Mittel sein für:

¶ Wohnungsbau und Wohnungsmodernisierung

¶ Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kommunen

¶ Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

¶ Denkmalschutz

¶ Umweltschutz und Altlastenbeseitigung

¶ Investitionspakt Soziale Integration

Rechtliche Grundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere die §§ 171a, 171b und
171d.

Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern (VV) in der jeweils geltenden Fassung

Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Niedersachsen (StBauFR) in der jeweils gültigen
Fassung.

Grundsätze für den Einsatz und die Verwendung von Städtebauförderungsmitteln im Rahmen
des Programms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ in der jeweils geltenden Fassung.
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2 Raumordnerische, landesplanerische und zentralörtliche Einordnung

2.1 Die Gemeinde Hasbergen

Das Gemeindegebiet von Hasbergen liegt am Rande des nördlichen Teutoburger Waldes.
Es erhält seine landschaftliche Prägung durch den Höhenzug des Hüggel mit seinen verein-
zelten Ausläufern und solitären Hügeln sowie durch den besonders hohen Anteil von unver-
bauten und naturbelassenen Bachabschnitten mit Tälern und Überschwemmungsgebieten.
Die höchste Erhebung im Gemeindegebiet stellt der bewaldete Höhenrücken “Hüggel” mit
226 m ü. NN dar.

Hasbergen ist über die Bundesautobahn A 30 (Bad Oeynhausen-Niederlande) an das Bun-
desfernstraßennetz angebunden. Der Autobahnanschluss ist über die Kreisstraße K306
„Hautpstraße“ zu erreichen Die Kreisstraße K 305 „Tecklenburger Straße“ quert das Ortsze-
ntrum.

Die räumliche Struktur des Ortes wird maßgeblich bestimmt von der Verteilung besiedelter
Bereiche einerseits und der Verteilung von Feldflur, Wald und der Lage von Fließgewässern,
Straßenverbindungen und Bahnlinien andererseits.

Lage im Raum
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2.2 Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2008

Das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2008, zuletzt geändert 2017, trifft für
die Gemeinde Hasbergen in seinem zeichnerischen Teil folgende Aussagen:

¶ Vorranggebiet Autobahn für den Verlauf der A30

¶ Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke für die Trasse Osnabrück-Münster (elekt-
rischer Betrieb)

¶ Vorranggebiet sonstige Eisenbahnstrecke für den ehem. Industriebahn-Anschluss
der Klöcknerwerke Georgsmarienhütte

¶ Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung im Bereich des “Hüggels”

¶ Vorranggebiet Biotopverbund linienförmig durch das Gemeindegebiet

2.3 Regionales Raumordnungsprogramm 2004 Landkreis Osnabrück

Nach den Aussagen des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004 (RROP) für den Land-
kreis Osnabrück wird der Gemeinde Hasbergen die Funktion eines Grundzentrums zugewie-
sen; die Gemeinde hat somit zentrale Einrichtungen zur Deckung des täglichen Bedarfs be-
reitzustellen. Hasbergen als unmittelbare Randgemeinde des Oberzentrums Osnabrück (die
Entfernung zum Stadtzentrum beträgt rd. 8 km) bildet gem. RROP darüber hinaus einen Be-
standteil von dessen Ordnungsraum sowie des engeren “Verdichtungsraumes”, der sich aus
dem Stadtgebiet Osnabrück sowie den Städten und Gemeinden Bramsche, Wallenhorst,
Belm, Bissendorf, Melle, Hilter, GM-Hütte, Bad Iburg, Hasbergen und Hagen zusammen-
setzt.

Auszug aus der zeichnerischen Darstellung des RROP 2010

In der zeichnerischen Darstellung des RROP finden sich für das Gebiet der Gemeinde Has-
bergen Aussagen zu den folgenden einzelnen Themenbereichen:

¶ Die Gemeinde Hasbergen wird mit der Funktion als Grundzentrum dargestellt;
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¶ als Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft werden neben nahezu dem
gesamten südlichen auch Teile des westlichen und östlichen Gemeindegebietes
dargestellt;

¶ einzelne verbindliche Vorranggebiete für Natur und Landschaft kleineren Ausma-
ßes sind im Bereich des “Hüggels”, ein weiteres zwischen den Ortslagen Hasbergen
und Gaste dargestellt;

¶ Für den Bereich des Hüggels ist ein Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur und
Landschaft festgelegt

¶ die durch das Gemeindegebiet (nördlich des “Hüggels”) verlaufende Grenze des
Naturparks “Teutoburger Wald und Wiehengebirge (Süd-Teil)” ist gekennzeichnet;

¶ Vorsorgegebiete für Landwirtschaft sind im Bereich des Ortsteils Ohrbeck sowie im
westlichen Gemeindegebiet dargestellt;

¶ Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft finden sich vor allem im südlichen Bereich (v.a.
“Hüggel und westlich hiervon), vereinzelt jedoch auch im nördlichen / nordwestlichen
Teil des Gemeindegebietes;

¶ die BAB 30 ist als Autobahn dargestellt;

¶ die Osnabrücker Straße (L 89) ist als Hauptverkehrsstraße von regionaler Bedeu-
tung dargestellt;

¶ die DB-Trasse Osnabrück - Münster ist als Haupteisenbahnstrecke mit elektrischem
Betrieb, die hiervon abzweigende ehemalige Klöckner-Industriebahn (Industriebahn
der GET mit untergeordneter Nutzungsfrequenz) als Sonstige wichtige
Eisenbahnstrecke gekennzeichnet;

¶ als Vorranggebiet für Wassergewinnung wird ein Bereich nordwestlich des Hüggels
sowie eine weitere kleinere Fläche im OT Gaste festgelegt; innerhalb der
letztgenannten Fläche wird ein Wasserwerk dargestellt;

¶ durch das Gemeindegebiet verlaufen zwei dargestellte Hauptabwasserleitungen
(von Hasbergen bzw. Gaste zur Kläranlage OS-Hellern);

¶ durch das nördliche und nordwestliche Gemeindegebiet verlaufen zwei gekennzeich-
nete Elektrizitätsleitungen (110 kV);

¶ eine Gas-Rohrfernleitung ist im westlichen Gemeindegebiet dargestellt;

Die zeichnerische Darstellung der Teilfortschreibung Einzelhandel des RROP aus dem Jahr
2010 stellt in Hasbergen einen Versorgungskern im Ortskern sowie zwei herausgehobene
Nahversorgungsbereiche (Ortsteil Gaste sowie innerhalb der zusammenhängenden Wohn-
bebauung südlich der Bahntrasse) dar. Außerdem ist ein solitär gelegener Einzelhandels-
standort an der A30 definiert.
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Auszug aus der zeichnerischen Darstellung des RROP Teilfortschreibung Einzelhandel 2010
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3 Bestandaufnahme zum Gemeindegebiet

3.1 Gemeinde Hasbergen

In Hasbergen leben derzeit ca. 11.000 Einwohner. Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche
von ca. 2.200 ha. Die Gemeinde Hasbergen in ihren heutigen Gebietsgrenzen entstand 1971
durch den Zusammenschluss der ehemals selbständigen Gemeinden Hasbergen, Gaste und
Ohrbeck.

Die Siedlungsstruktur der Gemeinde Hasbergen wird entscheidend durch ihre Lage am
Rande des Oberzentrums Osnabrück bestimmt. Die Siedlungsbereiche der Ortsteile Hasber-
gen, Gaste und Ohrbeck sind aufgrund einer relativ kompakten Struktur deutlich im Orts- und
Landschaftsbild ablesbar.

Der Ortsteil Hasbergen weist im Bereich der „Tecklenburger Straße“ die höchste bauliche
Verdichtung und den höchsten Dichtegrad infrastruktureller Versorgungseinrichtungen auf.

Die Siedlungsstruktur der Gemeinde Hasbergen wird entscheidend durch ihre Lage am
Rande des Oberzentrums Osnabrück und den hierdurch hervorgerufenen Bedarf an Sied-
lungsflächen bestimmt. Der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Flächen und Freiflächen
geht seit den 60er Jahren zugunsten von Siedlungs- und Verkehrsflächen kontinuierlich zu-
rück.

Mit rd. 503,5 EW/km² (2018) weist Hasbergen eine für den Landkreis Osnabrück deutlich
über-durchschnittliche Bevölkerungsdichte auf, die lediglich von der Stadt Georgsmarien-
hütte übertroffen wird. Dies ist zum einen auf die oben erwähnte Lage in Nachbarschaft zum
Oberzentrum Osnabrück zurückzuführen, zum anderen mit Sicherheit jedoch auch auf die
Tatsache, dass das Gemeindegebiet Hasbergens mit rd. 2.170 ha nur eine sehr beschränkte
Fläche aufweist; nach dem Gebiet der Gemeinde Bad Rothenfelde ist es das zweitkleinste
im Landkreis.

Die Lage der geschlossenen Siedlungsbereiche im Gemeindegebiet wird deutlich von einer
Aufteilung in separate Ortsteile geprägt, die durch Freiflächen vorwiegend landwirtschaftli-
cher Nutzung voneinander abgesetzt sind. Hierbei lassen sich im Wesentlichen drei Sied-
lungsschwerpunkte festmachen:

¶ Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil Hasbergen befindet sich nördlich der das Ge-
meindegebiet in west-östlicher Richtung durchquerenden Eisenbahntrasse Osna-
brück-Münster und weist vorwiegend Wohn- sowie gemischte Bauflächen auf;

¶ der Ortsteil Gaste mit den angelagerten Siedlungsbereichen “Heinkengarten” und
“Knochenort” befindet sich im nördlichen Gemeindegebiet; er erstreckt sich in nord-
südlicher Richtung entlang der “Hauptstraße”. Der nördliche Bereich dieses Ortsteils
wird vorwiegend durch gewerbliche Nutzungen eingenommen;

¶ im Siedlungsbereich An den Lärchen, südlich der o.g. Eisenbahntrasse gelegen,
dominieren vorwiegend Wohnbauflächen jüngeren Entstehungsdatums; an diesen
Ortsteil angelagert, jedoch durch Freiflächen deutlich abgesetzt, befindet sich ein
weiterer neuer Wohnsiedlungsbereich, der sich westlich an das Schul- und Sportzent-
rum angliedert;
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¶ Der Ortsteil Ohrbeck wird - bis auf die in dessen ehemaliges Gemeindegebiet über-
greifenden Flächen des o.g. Wohnsiedlungsbereiches “An den Lärchen” - weitgehend
durch disperse ländliche Baustrukturen mit landwirtschaftlichen Hofstellen geprägt;
neuere Siedlungsbereiche größeren Umfanges finden sich hier nicht.

Als prägnantes Merkmal der Siedlungsstruktur Hasbergens lässt sich festhalten, dass die ge-
ographische Mitte des deutlichen Siedlungsschwerpunktes Hasbergen / An den Lärchen  /
Wohnsiedlung am Schulzentrum, also der Bereich südlich des Hasberger Bahnhofes, vor-
wiegend nicht durch bauliche, sondern durch landwirtschaftliche Nutzungen in Anspruch ge-
nommen ist, so dass die Trasse der Bahnlinie von einer ausgeprägten Siedlungszäsur be-
gleitet wird. Auch die Siedlungsbereiche Hasbergen und Gaste sowie An den Lärchen und
Ohrbeck weisen keine Verbindung ihrer jeweiligen Bauflächen auf, sondern sind durch Wald-
und Landwirtschaftsbereiche voneinander getrennt.

Neben diesen weitgehend geschlossenen Siedlungsbereichen befindet sich im Außenbe-
reich des Gemeindegebietes eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Hofstellen sowie kleine-
ren Siedlungsansätzen, die insbesondere das Bild der eher landwirtschaftlich geprägten
westlichen und südöstlichen Teile des Gemeindegebietes bestimmen.

Die Siedlungsbereiche weisen eine deutliche Dominanz der Einzelhausbebauung auf; ge-
schlossene Bauformen (Hausgruppen oder Mehrfamilienhäuser) sind nur in untergeordneten
Anteilen vorzufinden.

Größere, zusammenhängende gewerbliche Bauflächen befinden sich nahezu ausschließlich
im nördlichen Gemeindegebiet (Ortsteil Gaste), das über eine günstige Anbindung an die
Bundesstraße 65 sowie die Bundesautobahn 30 (Bad Oeynhausen - Amsterdam) verfügt.
Vielfach existieren jedoch einzelne gewerbliche Nutzungen in den Außenbereichen des Ge-
meindegebietes (z.B. “Amazonenwerke” in Gaste).

Das Gemeindegebiet Hasbergens lässt sich der naturräumlichen Region 8 (1) “Osnabrücker
Hügelland” (nach DRACHENFELS 1984) zuordnen. Diese umfasst den niedersächsischen
Teil des “Unteren Weserberglandes” als nordwestlichen Ausläufer der deutschen Mittelge-
birgsschwelle. Während der Nordrand dieses keilförmigen Gebirgsausläufers von dem Gehn
(Sand-Tonstein) und dem Wiehengebirge (Kalk und Sandstein) gebildet wird, stellt der über-
wiegend aus Kreidekalken bestehende Teutoburger Wald / Osning dessen südlichen Ab-
schluss dar. Im Zwischenbereich befindet sich das “Ravensberger-” (im Südosten) bzw. “Os-
nabrücker Hügelland” (im Nordwesten), das sich durch eine bewegte Reliefbildung kenn-
zeichnet, die wiederum durch das Nebeneinander harter und weicher Gesteine bedingt ist.

Das Hasberger Gemeindegebiet liegt im Übergangsbereich zwischen den Landschaftsein-
heiten Osnabrücker Hügelland (Landschaftseinheit 8.2) und Osnabrücker Osning (Land-
schaftseinheit 8.4). Zum Bereich des Osnabrücker Hügellandes lassen sich die nördlichen
und westlichen Teile des Hasberger Gemeindegebietes zählen; sie gehören zur Leedener
Senke (Landschaftsuntereinheit 535.35), die sich entlang der Niederungen des Goldbaches
und des Wilkenbaches erstreckt. Dieser Landschaftsraum charakterisiert sich wie folgt:

“Die Alluvialablagerungen in den Niederungen und die diluvialen Lehme im übrigen Gebiet
bestimmen die Bodenbildung. Dementsprechend herrschen hier Grundwassergley- und Nie-
dermoorböden vor, die als natürliche Erlenbruchwald- und nasse Eichen-Hainbuchenwald-
Standorte heute fast ausschließlich von Grünland bedeckt sind. Wenige Einzelhöfe liegen am
Rande der Niederungen. Auf den Diluvialablagerungen sind vor allem Braunerden geringen
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bis mäßigen Basengehaltes ausgebildet, die von Natur aus von Buchen-Traubeneichenwäl-
dern, gelegentlich auch anspruchslosen krautarmen Eichen-Hainbuchen- oder Buchen-
mischwäldern bestockt waren, heute jedoch vorwiegend acker-baulich genutzt werden.”

Im Südosten Hasbergens ragt ein Ausläufer des Osnabrücker Osning, die Hüggelberge
(534.00) in das Gemeindegebiet hinein. Dieser “ist eine bergbaulich genutzte Aufwölbung mit
Erhebungen aus karbonischem Sandstein und Konglomeraten, Buntsandstein, Jura, Kreide
und Zechstein-Schichten und verfügt heute über einen hohen Waldanteil.”

Die Potentielle natürliche Vegetation (PNV) besteht im Bereich der Leedener Senke aus
Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald, in Teilbereichen des nordwestlichen Gemeindegebiets
auch aus artenarmem Hainsimsen-Buchenwald bzw. feuchtem Buchen-Eichenwald. Für den
Bereich der Hüggelberge ist als PNV der artenreiche Hainsimsen-Buchenwald zu nennen.

3.2 Historischer Abriss

Der älteste archäologische Fund auf dem Gemeindegebiet besteht in der Grabhügelgruppe
“Roter Berg” in der Gemarkung Hasbergen. Diese aus neun Grabhügeln bestehende Gräber-
gruppe datiert aus unterschiedlichen Epochen, wobei die ältesten Funde dem Ende der Mitt-
leren Jungsteinzeit oder dem Beginn der späten Jungsteinzeit zugerechnet werden (um 2000
v.Chr.). Weitere hier gemachte Funde gehen auf die Bronze- (1700 bis 700 v.Chr.) und die
Eisenzeit (700 v.Chr. bis Chr. Geb.) zurück.

Auch im übrigen Gemeindegebiet deuten weitere (insbesondere Urnen- und Waffen-)Funde
aus der Bronze- und Eisenzeit darauf hin, dass Hasbergen in dieser Epoche ein begehrter
Siedlungsraum war. Demgegenüber finden sich nur wenige Hinterlassenschaften der ersten
Jahrhunderte der römischen Kaiserzeit sowie der Zeit der Völkerwanderung (ab ca. 400 n.
Chr.), die in weiten Teilen der norddeutschen Tiefebene mit einer Ausdünnung der Bevölke-
rung verbunden war.

Im 6. und 7. Jh. erfolgte die zunächst friedliche Christianisierung durch angelsächsische
Mönche und anschließend die Zwangschristianisierung durch die Karolinger nach der end-
gültigen Unterwerfung der Sachsen 804 n. Chr. In dieser Periode wurden die heidnischen
Kultplätze durch christliche ersetzt bzw. zerstört. Die sächsischen Leichenverbrennungen
wurden verboten und durch Erdbestattungen ersetzt. Außerdem wurden die wichtigen Ver-
kehrsverbindungen durch fränkische Stützpunkte (Höfe) gesichert. Nach dem Einsetzen der
schriftlichen Überlieferung im Frühmittelalter findet Hasbergen als “Hasburgun” bzw. “Has-
burgen” in einer Schenkungsurkunde, die auf die Zeit zwischen 836 und 891 zu datieren ist,
erstmalig Erwähnung. Nach der Erwähnung von Farnewinkel (804) und Dissen (822) stellt
diese Erwähnung eine der ältesten schriftlichen Dokumente über Ansiedlungen im Landkreis
Osnabrück dar. Die Bauerschaft und spätere selbständige Gemeinde Gaste wurde erstmals
um 1200 als “Gerst”, Ohrbeck im Jahre 1221 als “Ohrbeke” erwähnt.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Hasbergen befand sich in der Niederung des Goldbaches die
mit Wällen und Wassergräben umwehrte Burg Haslage, die vermutlich im 11. oder 12. Jahr-
hundert errichtet wurde und 1292 erstmalig urkundliche Erwähnung findet. Im Grenzgebiet
zwischen dem Bistum Osnabrück und der Grafschaft Tecklenburg gelegen, diente sie offen-
sichtlich fortifikatorischen Zwecken, verlor jedoch offensichtlich im Spätmittelalter diese Be-
deutung und wurde zu einem rein bäuerlichen Betrieb umgewandelt. Die Reste der Fortifika-
tionsanlagen sind nahezu vollständig eingeebnet, können jedoch noch als leichte topogra-
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phische Erhebungen in der Goldbachniederung ausgemacht werden. Nach bis in das 12.
Jahrhundert zurückgehenden Berichten fand bereits zu dieser Zeit im Bereich des Hüggels
ein Abbau der hier vorzufindenden Eisenerz-, Blei-, Zink- und Silbererzvorkommen statt. Die
Reste von Abbaukratern lassen sich auf der Kuppe des Hüggels nachvollziehen, und zahlrei-
che Flurnamen wie “Silberberg”, “Silbersee”, “Silberknapp”, “Goldberg”, “Goldbach” deuten
auf das Bekanntsein von Edelmetallvorkommen hin. Die Grabungen am Silberberg wurden
bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts fortgesetzt, dann jedoch eingestellt, während die Ei-
senerzvorkommen am Hüggel bis um 1960 abgebaut worden sind.

Bereits seit dem Frühmittelalter bestand die Besiedlung des Hasberger Gemeindegebietes
offensichtlich aus den drei Bauerschaften Hasbergen, Gaste und Ohrbeck. Die Bauerschaft
stellte seit diesen Zeiten die unterste Verwaltungseinheit des Gemeinwesens dar, die ihre
Angelegenheiten im Rahmen der sog. “Bauersprache” unter Vorsitz des ehrenamtlichen
“Bauerrichters” regelte. Diese Funktion wurde jedoch während der napoleonischen Zeit
durch die des Gemeindevorstehers - später Bürgermeister - ersetzt.

In den Registern des 17. bis 19. Jahrhunderts werden für das heutige Gemeindegebiet Has-
bergens insgesamt 59 Erbenhöfe erfasst:

in der Bauerschaft Hasbergen: 6 Vollerben-, 5 Halberben-, 3 Erbkötter- und 9 Markkötterhöfe,

in der Bauerschaft Gaste: 5 Vollerben-, 6 Halberben-, 2 Erbkötter- und 3 Markkötterhöfe,

in der Bauerschaft Ohrbeck: 11 Vollerben-, 1 Halberben-, 2 Erbkötter- und 6 Markkötterhöfe.

Neben der Schicht der besitzenden Bauern entwickelte sich im Osnabrücker Land vom 16.
Jahrhundert an das sog. “Heuerlingswesen”, in dessen Rahmen die Erbbauern fremden Ar-
beitskräften gegen Geld- sowie Arbeitsleistungen Landflächen in einer Größenordnung von
ca. 1 - 5 Hektar verpachteten. Anfangs noch auf den Hofstellen der Erbbauern unterge-
bracht, errichteten die Heuerlingsfamilien späterhin eigene kleine Wohnhäuser, die sog. Heu-
erhäuser. Die Zahl der Heuerleute überstieg schon bald die der selbständigen Bauern; eine
Erhebung aus dem Jahr 1852 registrierte im heutigen Gemeindegebiet 84 selbständige
Landwirts- und 121 Heuerfamilien. Mit dem geringen Ertrag der gepachteten Landflächen
konnte der Lebensunterhalt der Heuerlingsfamilien jedoch kaum bestritten werden, und so
gingen die Heuerleute einer Reihe von Nebenerwerbstätigkeiten nach, darunter Flachsspin-
nen und Leinwandweben und das sog. “Hollandgehen”, d.h. die temporäre Beschäftigung in
der Landwirtschaft und den gewerblichen Produktionsstätten der wirtschaftlich prosperieren-
den Niederlande.
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Lage im Raum

Nach der Aufteilung der Gemeindemarken an die Erbbauern, die sich ab dem Ende des 18.
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts vollzog, verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage der
Heuerlinge deutlich, da sie nunmehr auch die - bis dahin bereits eingeschränkte - Zugangs-
berechtigung zu diesen Wirtschaftsflächen verloren. In der Folge setzte um 1830 unter die-
ser Bevölkerungsschicht eine zunehmende Auswanderungsbewegung ein. Das Heuerlings-
wesen hielt sich in Hasbergen jedoch bis in das 20. Jahrhundert hinein; das letzte Heuer-
lingsverhältnis wurde hier erst im Jahre 1956 beendet.

Bei der Erhebung von 1852 wurden im gesamten heutigen Gemeindegebiet Hasbergens bei
einer Bevölkerungszahl von 1421 Einwohnern 231 Wohngebäude mit insgesamt 242 Woh-
nungen registriert. Dieses Verhältnis deutet zum einen auf eine hohe Belegungsdichte der
Wohneinheiten (5,9 Personen/WE), zum anderen auf die ländlich geprägte, von Einzelhäu-
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sern dominierte Bau- und Wohnungsstruktur hin; Gebäude mit mehreren Wohneinheiten bil-
deten zu diesem Zeitpunkt nur einen untergeordneten Anteil des baulichen Bestandes.

Noch gegen Mitte des 19. Jahrhunderts war die Besiedlung des Hasberger Gemeindegebie-
tes ausschließlich durch verstreut liegende landwirtschaftliche Hofstellen gekennzeichnet.
Die Gaußsche Landaufnahme von 1834-1850 (s. Karte 2) zeigt in keiner der selbständigen
Bauerschaften Ansätze einer Siedlungsverdichtung. Auch die Beschäftigungsstruktur der
Einwohnerschaft Hasbergens, Gastes und Ohrbecks war bis in die Mitte des 19. Jahrhun-
derts nahezu ausschließlich auf die Landwirtschaft ausgerichtet. Dies änderte sich jedoch
bereits ab 1845 mit der Einführung der Gewerbefreiheit im Land Hannover; nach diesem Da-
tum lässt sich eine steigende Anzahl von Beschäftigten im kleingewerblichen Bereich ver-
zeichnen. Einer der ältesten heute noch existierenden Gewerbebetriebe ist die 1883 gegrün-
dete Landmaschinenfabrikation “Amazonenwerke” in Gaste, die mit über 500 Beschäftigten
heute das bedeutendste Gewerbeunternehmen Hasbergens darstellt.

Deutlich vollzog sich der Wandel hin zu einer auch industriell geprägten Beschäftigungs-
struktur nach 1856: Der in diesem Jahr gegründete Georgs-Marien-Bergwerks- und Hütten-
verein übernahm den Betrieb der Eisenerzförderung im südlichen Osnabrücker Land; im be-
nachbarten Malbergen (heute OT von Georgsmarienhütte) wurde mit der planmäßigen Ei-
senerzförderung im selben Jahr, in Hasbergen am Hüggel und am Roten Berg vier Jahre
später begonnen. 1868 war die Klöckner-Werkseisenbahn zu den neuen Hochofenanlagen
in Georgsmarienhütte fertiggestellt. Im Jahre 1872 waren alleine in den Schächten und Ta-
gebauen am Hasberger Hüggel 650 Arbeiter beschäftigt, die Zahl der Arbeiter nahm jedoch
im 20. Jahrhundert kontinuierlich ab, und die Förderung wurde schließlich um 1960 einge-
stellt.

Diese Entwicklungen sowie die Inbetriebnahme der Staatseisenbahnlinie von Köln über
Münster und Osnabrück nach Hamburg im Jahre 1871, mit deren Trasse das Gebiet Hasber-
gens durchquert wurde, leiteten eine Reihe bedeutender demographischer Veränderungen
vor allem in der Gemeinde Hasbergen ein. Insbesondere durch den Zuzug von Bergwerksar-
beitern und Handwerkern aus dem Harz und dem Lipper Land wuchs die Bevölkerung der
Gemeinde deutlich an: die Bevölkerung Hasbergens verdoppelte sich im Zeitraum 1852-
1901, während die von Gaste und Ohrbeck im selben Zeitraum lediglich um rd. 25-30%
wuchs. Auch in den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts war ein weiterer kontinuierlicher
Anstieg von 82% (1901-1933) zu verzeichnen (Gaste: 14%, Ohrbeck: 36%). Während die
Einwohner der Gemeinde Gaste bereits im 19. Jhd. ausschließlich evangelischer Konfession
waren, änderte sich in Hasbergen und Ohrbeck durch den Zuzug von - überwiegend evange-
lischen - Arbeitern aus anderen Regionen Deutschlands auch die konfessionelle Zusammen-
setzung zugunsten des evangelischen Bevölkerungsanteils, wobei sich die Gemeinde Ohr-
beck weiterhin durch den prozentual größten Anteil katholischer Bevölkerung charakterisierte
(19.Jh.: ca. 2/3, heute: ca. 50%).

In der Folge des deutlichen Bevölkerungsanstieges vollzog sich in Hasbergen seit dem Ende
des 19. Jahrhunderts eine zunehmende Siedlungstätigkeit, und es entstand in der Umge-
bung des Bahnhofes Hasbergen ein erster dörflicher Ortskern. Hier wurden im Jahre 1900
die katholische Kapelle sowie 1901 das Kirchengebäude der neugebildeten evangelisch-lu-
therischen Gemeinde errichtet. Demgegenüber hielten sich in Gaste und Ohrbeck die vor-
wiegend ländlichen Baustrukturen, obwohl auch in Ohrbeck Siedlungsbauten für die am Hüg-
gel beschäftigten Bergbauarbeiter errichtet wurden.
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Während des II. Weltkrieges wurde das heutige Gemeindegebiet Hasbergens durch seine
Nähe zur Großstadt Osnabrück mit ihren kriegswichtigen Schwerindustrien, zur Georgsmari-
enhütte und zur Eisenbahntrasse Hamburg - Ruhrgebiet ab 1944 zunehmend von Bomben-
angriffen betroffen. Während dieser Jahre wurden zahlreiche Kriegsgefangene sowie
Zwangsarbeiter aus den Ostgebieten im Rüstungsbetrieb Georgsmarienhütte eingesetzt; ihre
Unterbringung erfolgte u.a. in Barackenlagern auf dem Gebiet der Gemeinde Ohrbeck.

Die Einwohnerzahl der drei Gemeinden stieg nach dem Ende des II. Weltkrieges durch den
Zuzug von Vertriebenen, Flüchtlingen und aus den zerbombten Großstädten Evakuierten
drastisch an; von 3.469 EW im Jahre 1939 verdoppelte sie sich nahezu auf 6.537 EW im
Jahre 1951. In den Folgejahren war die Entwicklung der Gemeinden durch das Bemühen ge-
prägt, die durch diese Bevölkerungszunahme ausgelöste katastrophale Wohnungsnot durch
Ausweisung von Wohnsiedlungsflächen zu kompensieren. Seit Beginn der 50er Jahre ent-
standen zahlreiche neue Siedlungsbereiche in allen drei Gemeinden; die durch bauliche Nut-
zungen in Anspruch genommene Fläche erhöhte sich hierdurch um ein Mehrfaches.

Auch der Ausbau des vorhandenen, bis zum Ende der 50er Jahre weitgehend unbefestigten
innerörtlichen Straßennetzes, der technischen Infrastruktur - v.a. Entwässerung -, sowie der
sozialen und Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen wurde ab den 60er Jah-
ren verstärkt vorangetrieben.

Grenzen der ehem. Bauerschaften bzw. selbständigen Gemeinden
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Im Zuge der Verwaltungs- und Gebietsreform vollzogen die Gemeinden Hasbergen, Gaste
und Ohrbeck mit Wirkung zum 01.01.1971 den freiwilligen Zusammenschluss zur Einheitsge-
meinde Hasbergen. Während Hasbergen und Ohrbeck noch als selbständige Gemeinden
vielfältige Verwaltungsbeziehungen (u.a. im Bereich der kommunalen Kassenführung oder
des Schulwesens) gepflegt hatten, existierten in Gaste zunächst Vorbehalte gegen den Zu-
sammenschluss; letztlich wurde dieser Option jedoch der Vorzug gegenüber einer ansonsten
ggf. anstehenden Eingemeindung in die Stadt Osnabrück gegeben.

Einige „historische“ Impressionen zur städtebaulichen Entwicklung des Ortskerns:

Postkarte von 1900 Evangelische Christus-Kirche um 1920

Bahnhof um 1940 (höhengleicher) Bahnübergang „Schulstraße“ um 1960

Bau der Feuerwache in den 70er Jahren Gaststätte an der „Tecklenburger Straße“ (70er Jahre)
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Bauunternehmen an der „Lyrastraße“ (70er Jahre) Bau der Brücke über die Eisenbahn („Schul
straße“) 1974

Luftbild 1985
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3.3 Flächennutzungsplanung im Untersuchungsgebiet

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Hasbergen wurde in den Jahren 2000 – 2002 neu
aufgestellt und am 25.01.2002 von der Bezirksregierung Weser-Ems genehmigt. Er ist durch
die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Osnabrück am 15. März
2002 wirksam geworden.

Die Flächen beiderseits der „Tecklenburger Straße“ sind darin als gemischte Bauflächen dar-
gestellt, ein Teilbereich an der „Feuerwache“ als Sonderbaufläche für großflächigen Einzel-
handel („Verbrauchermärkte“). Der Bereich des Bahnhofs sowie die ehemalige Bahnhofer-
weiterungsfläche südlich der Tecklenburger Straße sind als öffentliche Verkehrsfläche
Bahnanlagen gekennzeichnet.

Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Hasbergen

3.4 Verbindliche Bauleitplanung im Untersuchungsgebiet

Während der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan die städtebauliche Ent-
wicklung nach Art der Nutzung für das gesamte Gemeindegebiet darstellt, regeln die Bebau-
ungspläne konkret die zulässige Art der Nutzung, das Maß und die Anordnung der Bebau-
ung, die Erschließung von Grundstücken und die Grünordnung für ein begrenztes Teilgebiet
der Gemeinde.

Für die Bereiche nördlich und südlich der „Tecklenburger Straße“ bestehen die rechtsver-
bindlichen Bebauungspläne Nr. 38 und Nr. 42.
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Rechtsverbindliche Bebauungspläne im Ortskern von Hasbergen

Im Bebauungsplan Nr. 38 sind die Flächen zwischen „Tecklenburger Straße“ und „Feuerwa-
che“ als Kerngebiet festgesetzt, die Flächen südlich der „Feuerwache“ als Gewerbegebiet
und als Gemeinbedarfsflächen „Feuerwehr“ und „Festplatz“.

Im Bebauungsplan Nr. 42 sind die Flächen beiderseits der „Tecklenburger Straße“ überwie-
gend als Mischgebiet festgesetzt. Die Fläche zwischen Tecklenburger Straße, Niedersach-
senstraße und Grünzug „Permer Damm“ wurde im Rahmen der 6. Änderung in Flächen für
den Gemeinbedarf (Rathaus und Bürgerhaus) sowie Kerngebiet und Mischgebiet umgewan-
delt. Die Flächen südlich bzw. teilw. nördlich der „Feuerwache“ sind als Sondergebiet für
großflächigen Einzelhandel ausgewiesen und baurechtlich mit der 4. und 5. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 42 festgesetzt.

3.5 Verkehr

Hasbergen ist über die räumliche Nähe zu den Bundesautobahnen A1 und A 30 (verläuft
durch das nördliche Gemeindegebiet) sehr gut an das überörtliche Verkehrsnetz angebun-
den. Außerdem sorgen für die klassifizierten Straßen L 89 „Osnabrücker Straße“, K 305
„Tecklenburger Straße“ und die K 306 „Hauptstraße“ für eine gute Anbindung an das Um-
land. Das Oberzentrum Osnabrück ist mit dem PKW in rd. 10-15 Minuten erreichbar.

Weiterhin ist in der Gemeinde Hasbergen ein Bahnhof vorhanden. Die Teuto-Bahn, die Regi-
onal-Bahnen (RB) der Deutschen Bahn AG verkehren stündlich, während des Berufsver-
kehrs halbstündlich, in der Zeit zwischen 530 und 2330 Uhr zwischen Münster und Osnabrück.
Zwischenhalte sind Hasbergen und Lengerich.

Zusätzlich verkehren in Hasbergen mehrere Buslinien des Verkehrsgemeinschaft Osnabrück
(VOS), wodurch die innerörtliche Anbindung sowie die Anbindung an die umliegenden Ge-
meinden und die Stadt Osnabrück gesichert ist.
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Einbindung ins Verkehrsnetz

3.6 Bevölkerungsentwicklung / demographischer Wandel

Die Bevölkerungzahl in Hasbergen ist seit der Jahrtausendwende bis auf einige Ausnahmen
weitgehend gleich geblieben. Nach einem Anstieg zwischen 2004 und 2010 mit über 11.000
Einwohnern hat sich die Einwohnerzahl in den letzten Jahren knapp unter der 11.000-er
Marke eingependelt.
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Bevölkerungsentwicklung zwischen 2000 und 2018

Aus der vom Landkreis Osnabrück berechneten Bevölkerungsprognose für den Zeitraum
2018-2035 geht hervor, dass die Bevölkerung der Gemeinde Hasbergen bis zum Jahr 2035
voraussichtlich um rd. 5 % sinken wird. Prognostiziert wird ein Bevölkerungsrückgang um rd.
560 Einwohner von 10.997 Einwohnern im Basisjahr 2018 auf 10.433 Einwohner im Jahr
2035. Währenddessen verändert sich die Bevölkerungszahl im Landkreis Osnabrück nur
minimal.

Relative Bevölkerungsentwicklung in Hasbergen und dem Landkreis Osnabrück
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3.7 Wirtschaftsstruktur

Das Grundzentrum Hasbergen weist 3.036 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Ar-
beitsort auf (Stand: 30.06.2018). Charakterisiert ist Hasbergen als kleiner Wirtschaftsstandort
dessen Struktur stark durch produzierendes Gewerbe geprägt ist. Die Landwirtschaft spielt
bei insgesamt nur vier sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine sehr geringe Rolle.
Dienstleistungen werden vor allem im benachbarten Oberzentrum Osnabrück vollbracht.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Stand 31.06.2018

Außerdem weist Hasbergen ein negatives Pendlersaldo auf. Rund 2.400 Einpendler stehen
knapp 3.900 Auspendler entgegen.

0,10%

52,40%

18,80%

28,70%

Sozialversicherungspflichtig Beschäftige nach
Wirtschaftsbereichen (30.06.2018)

Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft Produzierendes Gewerbe

Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe Sonstige Dienstleistungen
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4 Entwicklungsbereich Ortskern

4.1 Lage und Abgrenzung

Aufgrund der Ergebnisse der Voruntersuchungen für die Aktualisierung des Integrierten
Stadtentwicklungskonzepts wurde die Abgrenzung des Sanierungsgebiets leicht verändert.
Besonders zu erwähnen ist hierbei die Hinzunahme der Flächen westlich des Bahnhofgelän-
des, die im Laufe des Sanierungsverfahrens von der Bahn erworben wurden. Entfernt wor-
den sind im Grunde nur Wohnbereiche, die für geplanten Maßnahmen keine oder nur eine
untergeordnete Rolle einnehmen. Insgesamt ist das „neue“ Sanierungsgebiet etwa 15,9 ha
groß und umfasst u. a. den „Ortskern Hasbergen“, welcher nördlich der Hauptbahnstrecke
Hamburg - Köln beiderseits der K 305 "Tecklenburger Straße" liegt.

Der Ortskern ist geprägt durch den Schwerpunkt von Einzelhandel, Dienstleistungen und an-
deren Versorgungseinrichtungen innerhalb des Gemeindegebiets.

Dieser Bereich hat sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts - zunächst noch sehr dörflich
geprägt - im Umfeld des Bahnhofs als Ortsmittelpunkt und Schwerpunkt des öffentlichen Le-
bens entwickelt.

Lage und Abgrenzung des „bisherigen“ Sanierungsgebiets

Lage und Abgrenzung des „erweiterten“ Untersuchungsgebiets

Mittels mehrerer Ortsbegehungen wurde im September 2019 die städtebauliche Bestandauf-
nahme durchgeführt. Durch Inaugenscheinnahme von den öffentlichen Straßen wurden das
Ortsbild, die Freiräume, die Geschossigkeit und Nutzungen der Gebäude sowie das Ver-
kehrsgerüst erfasst. Weiterhin wurden seit Start des Sanierungsprogramms durchgeführte
Maßnahmen kartiert und festgehalten. Ergänzend dazu wurden bestehende Unterlagen der
Gemeinde Hasbergen und verschiedenste Literaturquellen ausgewertet.
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Die städtebauliche Bestandsaufnahme ist in den nachfolgenden Plänen dokumentiert.

4.2 Bisherige Planungsansätze

Bereits in der Vergangenheit sind verschiedene Planungen zur Ortskernentwicklung erstellt
worden, z.B. eine Entwicklungsplanung für die Gemeinde Hasbergen aus dem Jahr 1997.
Die in diesem Rahmen ausgearbeiteten Überlegungen für die zukünftige Entwicklung des
Ortskerns wurden u.a. durch eine Klausurtagung konkretisiert und als programmatische Pla-
nungsziele zusammengefasst.

Intensive Diskussionen in den gemeindlichen Gremien und in der Öffentlichkeit folgten. Sie
mündeten 1999 in der Beauftragung eines städtebaulichen Rahmenplans Ortskern und eines
Verkehrsentwicklungsplans.

Zur Klärung der Rahmenbedingungen, z.B. der weiteren Siedlungsentwicklung, wurde im
Jahr 2001 der Flächennutzungsplan neu aufgestellt.

Die Durchführung und öffentliche Präsentation eines studentischen Ideenwettbewerbs im
Jahr 2002 brachte zusätzliche Anregungen.

Unter Berücksichtigung der vorangegangenen Planungsschritte sowie aufbauend auf den Er-
gebnissen des Verkehrsentwicklungsplans wurde im Verlauf des Jahres 2003 das Planungs-
gebiet für die städtebauliche Rahmenplanung zur Ortskernentwicklung weiter eingegrenzt
und die Planungsziele wurden konkretisiert.

Im Winter 2003 / 2004 ist diese Konzeption zum Entwurf der städtebaulichen Rahmenpla-
nung weiterbearbeitet und der Verkehrsentwicklungsplan abgeschlossen worden. Auch die-
ser Planungsstand wurde in den politischen Gremien der Gemeinde Hasbergen und von den
Bürgern des Ortes intensiv diskutiert.

Am 30. September 2004 hat der Rat der Gemeinde Hasbergen die städtebauliche Rahmen-
planung zur Ortskernentwicklung mit einem Selbstbindungsbeschluss versehen:

„Die städtebauliche Rahmenplanung soll der Leitfaden für die zukünftigen Planungen im
Ortskern von Hasbergen sein. Dies betrifft einerseits die gemeindliche Bauleitplanung sowie
die öffentlichen und privaten Einzelmaßnahmen. Auf der Grundlage des Rahmenplanes sol-
len die vielfältigen einzelnen Maßnahmen und Maßnahmenbündel aufeinander abgestimmt
werden, damit es im Ergebnis zu einer positiven und einheitlichen städtebaulichen Entwick-
lung kommt.“

Da die Gemeinde Hasbergen aufgrund der Haushaltssituation nicht in der Lage war, die
Probleme im Ortskern alleine zu bewältigen, sind bereits in den vorangegangenen Jahren
2005 und 2006 auf der Grundlage von Vorbereitenden Untersuchungen Städtebauförde-
rungsmittel beantragt worden. Eine Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive
Stadt- und Ortsteilzentren“ ist im Jahr 2008 erfolgt.

Um die Sanierungsziele zu konkretisieren, ist im Herbst 2008 für den zentralen Bereich des
Sanierungsgebiets ein städtebaulicher Realisierungswettbewerb durchgeführt worden, aus
dem das Architekturbüro Kellner, Schleich, Wunderlich aus Hannover als 1. Preisträger her-
vorgegangen ist. Unter Berücksichtigung des Wettbewerbsentwurfs wurde von der IPW Inge-
nieurplanung GmbH & Co.KG, Wallenhorst die städtebauliche Rahmenplanung für diesen
Bereich aktualisiert bzw. fortgeschrieben.
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Wettbewerbsentwurf 1. Preis: Kellner Schleich Wunderlich, Hannover

Der 2011 erstellte städtebauliche Rahmenplan für das Sanierungsgebiet „Zentrum Hasber-
gen“ zeigt bereits umgesetzte/angefangene Maßnahmen und mögliche Planungen für die de-
finierten „Problembereiche“ auf. Der Rahmenplan bildet eine zentrale Grundlage für die Er-
stellung des aktualisierten Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts für den Orts-
kern.

Im Jahr 2017 wurde ein weiterer Realisierungswettbewerb ausgerufen, welcher den Bereich
„Neue Mitte“ zwischen Tecklenburger Straße, Niedersachsenstraße und dem Grünzug „Per-
mer Damm“ umfasst. Auf Grundlange des Siegerentwurfs ist der Bebauungsplan Nr. 42, 6.
Änderung 2019 verabschiedet worden ist.

Realisierungswettbewerb Siegerentwurf
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4.3 Klimaschutz

Wie bereits in der Einleitung thematisiert, müssen neue förderfähige Projekte Maßnahmen
zum Klimaschutz, zur Anpassung an den Klimawandel oder zur Verbesserung der grünen
Infrastruktur enthalten. Dazu gehören:

¶ Energetische Gebäudesanierung

¶ Klimafreundliche Mobilität

¶ Nutzung klimaschonender Baustoffe

¶ Bodenentsiegelung

¶ Schaffung von Grünanlagen und Freiräumen

¶ Vernetzung von Grün- und Freiflächen

¶ Begrünung von Bauwerksflächen

¶ Erhöhung der Biodiversität

Die Gemeinde Hasbergen plant im Zuge der Sanierung die Umsetzungen mehrerer klima-
freundlicher Maßnahmen. Der „Permer Damm“ soll erhalten und entwickelt werden. Im Rah-
men der Freiraumplanung der „Neuen Mitte“ wird von dem Planungsbüro Brandenfels ein
Konzept erarbeitet, welches unter anderem die Entwicklung des „Permer Damms“ umfasst.

Die Beleuchtung an der K 305 „Tecklenburger Straße“ soll künftig durch energiesparende
LED-Leuchtmittel ausgetauscht werden, wie dies bereits in der „Martin-Luther-Straße“ erfolgt
ist. Denkbar ist außerdem auf tierfreundliche Beleuchtung umzurüsten.

Zur Deckung des Energiebedarfs des neuen Rathauses sollen Photovoltaikanlagen installiert
werden, um erneuerbare Energien zur Bewirtschaftung des Gebäudes zu nutzen. Weiterhin
sollen auf dem Gelände der „Neuen Mitte“ E-Ladesäulen errichtet werden, welche zum einen
die Möglichkeit zur Aufladung von Elektroautos, aber zum anderen auch durch die zentrale
Lage als Signal zu einer klimaschonenden Mobilität in Hasbergen angesehen werden sollen.

In der Gemeinde Hasbergen ist am Bahnhof bereits ein Carsharing-System über die Firma
„Stadtteilauto“ vorhanden. Aktuell handelt es sich noch um ein Auto mit Benzinmotor, eine
Umstellung auf ein Elektroauto wird aber auf Dauer angestrebt.

Im Mobilitätskonzept Hasbergens gilt das Sanierungsgebiet als Verknüpfungspunkt. Durch
das Sanierungsgebiet verkehren mit den Linien 491,492 und 493 drei Hauptbuslinien, welche
innerörtliche sowie überörtliche Anbindungen an die umliegenden Gemeinden sicherstellen.
Weiterhin befindet sich der Bahnhof im Sanierungsgebiet. Durch den geplanten barriere-
freien Ausbau des Bahnhofs wird dieser für eine größere Personengruppe zugänglich und
fördert die Nutzung klimaschonender Verkehrsmittel. Der Fahrplan der Bahn sieht halbstünd-
lich Verbindungen nach Osnabrück und Münster sowie stündlich Verbindungen nach Düssel-
dorf vor und bietet somit eine gute ÖPNV Anbindung.

Im Sanierungsgebiet liegen rd. 78 Gebäude. Viele der Gebäude sind bereits in die Jahre ge-
kommen und weisen (energetischen) Sanierungs-/ und Modernisierungsbedarf auf. Durch
die (energetische) Sanierung/Modernisierung von Gebäuden kann der Energieverbrauch der
Gebäude gesenkt und der kommunalen Klimaschutz in der Gemeinde Hasbergen
vorangetrieben werden.

Weitere Maßnahmen zum Klimaschutz sind den Projektblättern zu entnehmen (Kap. 9.4)
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5 Bestandsanalyse und Bewertung der sozialen, strukturellen und städte-

baulichen Verhältnisse

Die Analyse der städtebaulichen Bestandsaufnahme im Untersuchungsgebiet im September
2019 und März 2020 zeigt gestalterische und funktionale Defizite und Missstände, die aus
der speziellen örtlichen Siedlungsstruktur resultieren.

Zusammengefasst lassen sich folgende Defizite und Missstände feststellen:

¶ Konfliktträchtige Gemengelage / ungeordnetes Nebeneinander von „zentralen“
Nutzungen wie z.B. Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie sowie Wohnen
und Gewerbe

¶ Sehr hohe Immissionsbelastung durch die Hauptbahnstrecke Hamburg – Köln und die
K 305 „Tecklenburger Straße“

¶ Mangelhafte Aufenthaltsqualität durch unmaßstäbliche, teilweise völlig fehlende
räumliche Wirkung auf öffentlichen Straßen und Plätzen

¶ Unpassende gewerbliche Nutzungen an der „Feuerwache“ (Maschinenbau, Druckerei,
Feuerwehr, Fleischverarbeitung)

¶ Trennende Wirkung der Eisenbahntrasse, durch die der Einzugsbereich für die
Versorgungseinrichtungen (überwiegend auf die Siedlungsbereiche nur nördlich der
Bahn) begrenzt wird

¶ Mangelhafte Aufenthaltsqualität und Verkehrssicherheit durch hohes
Verkehrsaufkommen auf der „Tecklenburger Straße“

¶ Teilbereiche, die statt durch publikumsintensive Nutzungen durch reine Wohngebäude,
z.T. Mehrfamilienhäuser (!), geprägt sind

¶ Wichtige öffentliche Einrichtungen wie z.B. das Rathaus, Kirche und Kindergarten
sowie der Bahnhof befinden sich nicht im Zentrum sondern in Randlage zum Ortskern

¶ Eingeschränktes Einzelhandelsangebot des gehobenen Bedarfs; zu wenig
inhabergeführter Facheinzelhandel

¶ Eingangsbereiche zum Ortskern schwer ablesbar

¶ Heterogenes Erscheinungsbild der Gebäude (Fassaden, Geschossigkeit, etc.)

¶ Überdimensionierte Geschäftsbebauung aus den 70er Jahren

¶ „Rückseitenproblematik“ an der „Feuerwache“ (Wohnungseingänge, Anlieferung,
Lager- und Abstellflächen, Müllbehälter, Stellplätze, fehlende Begrünung, etc.)

¶ Nur wenige historische, ortsbildprägende Gebäude
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5.1 Umgesetzte / geplante Sanierungsmaßnahmen Ortsbild / Bebauung

5.1.1 Siedlungsstruktur

5.1.1.1 Bahnhofsbereich

Im bisherigen Sanierungsverfahren wurden sowohl das alte historische Bahnhofsgebäude
als auch große Teile des Bahnhofsumfelds modernisiert und erneuert. Weiterer Handlungs-
bedarf ist aktuell nicht erkennbar.

Noch nicht abschließend geklärt ist, was mittel- bis langfristig mit den beiden vorhandenen
Wohn- und Gewerbegebäuden westlich des Bahnhofs geschehen soll. Aufgrund der hohen
Immissionsbelastung, durch die Insellage zwischen den angrenzenden Straßen und der
Bahntrasse ist dieser Bereich vom Grundsatz her nicht für eine Wohnnutzung geeignet. Bei
entsprechendem Bedarf wäre dieser Bereich evtl. als Erweiterungsfläche für den Park&Ride
Parkplatz oder andere verkehrliche Nutzungen geeignet.

Geordnetes Parken am Bahnhofsvorplatz heute

Geordnetes Parken am Bahnhofsvorplatz heute
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Parken am Bahnhof Stand ISEK 2007

Anhand der oben zu sehenden Fotos ist deutlich zu erkennen, dass im Zuge des Sanie-
rungsverfahrens im Bahnhofsbereich eine deutliche und ortsbildprägende Aufwertung erfolgt
ist. Park- und Straßenflächen sind attraktiver gestaltet und besser strukturiert worden. Das
historische Bahnhofsgebäude wurde an ein Planungsbüro veräußert, welches dies für den
eigenen Geschäftsbetrieb nutzt. Durch das gepflegte Erscheinungsbild des Bahnhofgebäu-
des samt Umgebung wurde ein einladender Eingangsbereich zum Ort geschaffen auch wenn
die Verbindung zum Ortskern aufgrund der Entfernung nicht optimal ist. Der Zustand der
Bahnsteige könnte weiterhin verbessert werden, jedoch ist allgemein eine deutliche Aufwer-
tung durch die Sanierungsmaßnahmen festzustellen.

5.1.1.2 Rathaus

Das Rathaus soll von seinem jetzigen Standort an der Martin-Luther-Straße auf die Fläche
zwischen Tecklenburger Straße, Niedersachsenstraße und Grünzug „Permer Damm“ verla-
gert werden, um seiner repräsentativen Funktion gerecht zu werden. Mit Aufstellung der 6.
Änderung des Bebauungsplans Nr. 42 besteht Planungsrecht auf der Fläche. Vorgesehen
sind das neue Rathaus samt Bürgerhaus sowie weitere Flächen, die als Kern- oder Mischge-
biet deklariert sind. Es ist weiterhin ein Rathausplatz geplant, der die „Neue Mitte“ und damit
den Ortskern der Gemeinde Hasbergen darstellt. Dieser kann beispielsweise als neuer
Marktplatz oder zu anderweitigen Veranstaltungen genutzt werden. Damit wird der Forde-
rung des ISEK 2007 nachgekommen das Rathaus besser auffindbar zu machen und in eine
angemessene Freiraumgestaltung einzubetten. Durch den Bau eines solchen ortsbildprägen-
den Gebäudes wird der Ortseingang deutlicher.

5.1.2 Freiraum

5.1.2.1 Östlicher Abschnitt der „Feuerwache“

Das städtebaulich-strukturelle Problem im östlichen Abschnitt der „Feuerwache“ wurde weit-
gehend gelöst. Das unmittelbare Umfeld der Einzelhandelsmärkte in diesem Bereich wurde
gestalterisch deutlich verbessert. Durch die Aufstellung der 5. Änderung des
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Bebauungsplans Nr. 42 wurden die großflächigen Lebensmittelmärkte saniert bzw. neu er-
richtet und weisen somit eine hohe Einkaufs- und Aufenthaltsqualität auf. Auch die Parksitua-
tion wurde optisch sowie strukturell angepasst.

Parkflächen zwischen Lebensmitteldiscounter und großflächigem Einzelhandel an der Feuerwache

Verbesserungsbedarf besteht weiterhin in der Oberflächengestaltung der Feuerwache.

Östliche Feuerwache

5.1.2.2 Bereich „Martin-Luther-Straße“

Die Gestaltungsdefizite im Freiraum im Bereich der „Martin-Luther-Straße“ wurden behoben.
Die Verkehrsflächen wurden umgestaltet und beinhalten jetzt großzügige Bereiche für Fuß-
gänger und Radfahrer. Außerdem wurde die Gestaltung der Stellplätze sichtlich verbessert.
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Erschließungssituation „Martin-Luther-Straße“ heute

ISEK 2007
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Erschließungssituation „Martin-Luther-Straße“ heute

ISEK 2007

5.1.2.3 Bahnhoferweiterungsfläche

5.2 Behobene Missstände in der Nutzungsstruktur

5.2.1 Leerstände

Die Leerstandssituation im Untersuchungsgebiet hat sich seit dem letzten ISEK deutlich ver-
bessert. Fast alle damaligen Leerstände wurden mittlerweile in neue Nutzungen überführt.
Das Bahnhofsgebäude wird mittlerweile von einem Ingenieurbüro genutzt. Das alte Betriebs-
gebäude der Bahn wurde abgerissen. Die beiden Eckgebäude „Tecklenburger Straße“ /
„Martin-Luther-Straße“ werden mittlerweile als Seniorenwohnheim mit Café und als Versiche-
rung genutzt. Das ehemalige Postgebäude auf der Fläche der „Neuen Mitte“ wurde abgeris-
sen. Das Fahrradgeschäft konnte mittlerweile in eine andere Nutzung überführt werden.
Heute beherbergt das Gebäude einen inhabergeführten Innenausstatter. Der ehemalige
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Lebensmittelmarkt an der „Feuerwache“ wurde neu errichtet und beherbergt aktuell KiK und
Postenbörse

westliches Eckgebäude „Tecklenburger Straße“ / „Martin-Luther-Straße“ (Straßenansicht)
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ehemaliges Fahrradgeschäft / Imbiss an der „Tecklenburger Straße“ mittlerweile Innenausstatter
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(ehemaliges) Postgebäude „Tecklenburger Straße“

Das (ehemalige) Postgebäude auf der Fläche der „Neuen Mitte“ wurde mittlerweile abgerissen

5.2.2 Brachflächen

Die drei Brachflächen aus dem ISEK 2007 existieren nicht mehr und werden allesamt ge-
nutzt. Die Flächen südlich des Rathauses an der „Martin-Luther-Straße, westlich des Rat-
hauses am „Kirchberg“ und an der „Feuerwache“ im Bereich der Einzelhandelsmärkte konn-
ten in andere Nutzungen überführt werden.
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Auf der ehemalige Brachfläche südlich des Rathauses an der „Martin-Luther-Straße“ steht heute ein Teil
der Seniorenwohnanlage „Haus am Berg“.
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Die Brachfläche westlich des Rathauses am „Kirchberg“ wird mittlerweile als Wohnanlage genutzt und
liegt nicht mehr innerhalb der neuen Abgrenzungen des Sanierungsgebiets

Die Fläche an der „Feuerwache“ im Bereich der Einzelhandelsmärkte wird von einem Lebensmitteldis-
counter genutzt.
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5.3 Behobene verkehrliche Defizite

5.3.1 Ruhender Verkehr

Im Rahmen des Sanierungsprogramms wurden einige Verkehrs- sowie Parkflächen neuge-
staltet und sorgen somit für eine übersichtlichere und besser Parksituation im Untersu-
chungsgebiet. Im Rahmen der Sanierung der „Martin-Luther-Straße“ wurden Fahrbahn sowie
Parkfläche am Rathaus und an der Kirche den räumlichen Gegebenheiten und den Ver-
kehrsteilnehmern angepasst.

Parksituation heute Parksituation ISEK 2007

Parksituation heute Parksituation ISEK 2007

Parksituation heute Parksituation ISEK 2007
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Parksituation heute Parksituation ISEK 2007

5.4 Städtebauliche Defizite und Missstände im Ortsbild / Bebauung

5.4.1 Siedlungsstruktur

5.4.1.1 Haupteinkaufsbereich „Tecklenburger Straße“ / „Feuerwache“

Die Siedlungsstruktur des Ortskerns von Hasbergen ist geprägt durch eine lineare Bebauung
parallel zur Haupteisenbahnstrecke Hamburg – Köln, zur K 305 „Tecklenburger Straße“ und
zur „Feuerwache“. Besonderheit ist, dass die vorhandenen Verkehrstrassen

¶ Bahn,
¶ K 305 „Tecklenburger Straße“ und
¶ „Feuerwache“

in so kurzen Entfernungen voneinander parallel verlaufen, dass sich eine klassische
Blockstruktur hier nicht entwickeln konnte. In der Folge grenzen in der derzeitigen Hauptge-
schäftszone zwischen „Tecklenburger Straße“ und „Feuerwache“ alle Gebäudefassaden an
öffentliche Verkehrsflächen an. Vor allem im unmittelbaren Umfeld der Gebäude führt diese
Struktur zu erheblichen funktionalen und gestalterischen Problemen (siehe auch: „Defizite im
Freiraum“). Abgesehen davon, dass fast alle Grundstücke in diesem Bereich doppelt und da-
mit „übererschlossen“ sind, entstehen durch diese Struktur zusätzliche Verkehrsgefährdun-
gen und Immissionsbelastungen für Kunden und Besucher aber auch für die Anwohner und
die dort arbeitenden Menschen.

Der Siedlungscharakter des Ortskerns weist aufgrund der sehr heterogenen Bebauung so-
wohl dörfliche wie auch kleinstädtische Siedlungsmerkmale auf. Es überwiegt der dörfliche
Charakter mit einer 1- bis 2-geschossigen Bebauung in offener Bauweise.
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städtische und dörfliche Siedlungselemente unmittelbar nebeneinander

Die Geschäftsbebauung aus den späten 70er / frühen 80er Jahren zwischen „Tecklenburger
Straße“ und „Feuerwache“ wirkt dagegen mit 3 bis 4 Geschossen überdimensioniert.



Gemeinde Hasbergen     Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für den Ortskern 45/96

H:\HASBERG\217504\TEXTE\erl200721.docx

Zusammen mit den großvolumigen gewerblichen Gebäuden an der „Feuerwache“ und dem
ungestalteten „Tomblaineplatz“ im Westen bilden sie ein Gefüge, das für die eher dörfliche
Struktur von Hasbergen untypisch ist und nicht zur Ablesbarkeit des Ortskerns im Sinne ei-
nes Ortsmittelpunkts beiträgt.

Das Ortsbild wird insbesondere durch das enge Nebeneinander von Geschäften, Einkaufs-
märkten, Büros und Praxen sowie Wohngebäuden und Gewerbebetrieben negativ beein-
trächtigt. Die sehr unterschiedlichen Bauformen für die verschiedenen Nutzungen verhindern
völlig eine stadträumlich angenehme Raumbildung. Die Maßstäblichkeit und die Anordnung
der gewerblichen Bebauung entspricht nicht der eher dörflichen Struktur von Hasbergen.

Platzräumliche Wirkungen ergeben sich durch die vorhandene Bebauung in keinem Bereich.
Selbst der „Tomblaineplatz“ ist eher eine große ungestaltete Fläche, die ohne Randbebau-
ung keinen Platzcharakter aufweist.

Insbesondere im Verlauf der „Tecklenburger Straße“ fehlen Raumkanten, so dass auch der
öffentliche Straßenraum keine räumliche Wirkung entfalten kann. Dies wurde zwar durch den
Neubau des Edeka-Marktes teilweise behoben, ist aber immer noch als Problem anzusehen.
Die Raumfolgen im Verlauf der „Feuerwache“ entsprechen nicht der dörflichen Struktur von
Hasbergen und auch nicht der angestrebten Aufenthaltsqualität des Ortsmittelpunkts.

fehlende Raumbildung im Bereich der Haupteinkaufsstraße

Auch wenn innerhalb des Untersuchungsgebiets keine abgängige Bausubstanz anzutreffen
ist, ist doch das Erscheinungsbild und der Erhaltungszustand vieler Gebäude mangelhaft. Es
besteht teilweise erheblicher Modernisierungsbedarf.

Ortsbildprägende Bausubstanz mit Identifikationspotential ist im Untersuchungsgebiet kaum
vorhanden. Baudenkmale sind lediglich das Bahnhofsgebäude und die Kirche.

Aus den v.g. Gründen ist eine grundlegende Sanierung bzw. städtebauliche Neuordnung des
Ortskerns von Hasbergen dringend erforderlich.



Gemeinde Hasbergen     Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für den Ortskern 46/96

H:\HASBERG\217504\TEXTE\erl200721.docx

5.4.1.2 Eingangsbereiche

Die Eingangsbereiche zum Ortskern von Hasbergen befinden sich unter Berücksichtigung
der vorhandenen Bebauung und Nutzung an der K 305 „Tecklenburger Straße“:

¶ Im Westen: im Einmündungsbereich der „Schulstraße“
¶ Im Osten: im Einmündungsbereich der „Feuerwache“

Darüber hinaus ist auch der Bahnhofsbereich als Eingangssituation für Kunden und Besu-
cher zu sehen, die mit der Bahn nach Hasbergen kommen.

Die Eingangssituation am Bahnhof wurde durch die Sanierungsmaßnahmen deutlich verbes-
sert. Ansonsten ist die westliche Eingangssituation durch ungestaltete, undifferenzierte Be-
grünungen gekennzeichnet und im Ortsbild nicht ablesbar. Es fehlt jegliche städtebauliche
Betonung entweder durch eine Bebauung oder eine entsprechende Freiraumgestaltung.
Dem Auto- oder Fahrradfahrer wird nicht deutlich, dass er sich am Eingang zum Ortskern
von Hasbergen befindet. Der östliche Eingangsbereich wurde durch die Errichtung des Krei-
sels und der Neugestaltung der Lebensmittelmärkte an der Feuerwache deutlich aufgewer-
tet.

Eingangsbereich zum Ortskern im Westen

Es besteht weiterhin das dringende Erfordernis, den westlichen Eingangsbereich zum Orts-
kern neu zu gestalten.

5.4.1.3 Bahnhofsbereich (siehe Kap 5.1.1)

Der Ausgangspunkt der städtebaulichen Entwicklung von Hasbergen, das Gelände des
Bahnhofs, liegt am östlichen Rand des Untersuchungsgebiets und ist seit den 70er Jahren
durch Brückendämme vom eigentlichen Ortskern abgeschnitten. Eine deutliche Steigerung
der Aufenthaltsqualität des Bahnhofbereiches wurde durch die Sanierung erreicht. Jedoch
sehen die Bahnsteige mittlerweile sehr „heruntergekommen“ aus und sind nicht barrierefrei
erreichbar. In dieser Hinsicht und in der Anbindung an den Ortskern samt ÖPNV-Haltestellen
und Straßengestaltung ist noch Entwicklungspotential vorhanden. Hier sind im



Gemeinde Hasbergen     Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für den Ortskern 47/96

H:\HASBERG\217504\TEXTE\erl200721.docx

Zusammenwirken von Nahverkehrsträger, Bahn, Landesnahverkehrsgesellschaft und Ge-
meinde wesentliche Verbesserungen zur Attraktivierung erforderlich.

5.4.1.4 Bahnhofserweiterungsfläche

Die westlich der Bahnhofsstraße gelegene ca. 1,4 ha große ehemalige Bahnfläche, die von
der Bahn nicht mehr für ihre eigenen Zwecke benötigt wird, wurde von der Gemeinde Has-
bergen erworben und ins Sanierungsgebiet einbezogen. Aufgrund der hohen Immissionsbe-
lastung durch die angrenzende Bahntrasse, ist dieser Bereich nicht für eine Wohnnutzung
geeignet. Denkbar ist die Ansiedlung von immissionsunempfindlichen gewerblichen Nutzun-
gen, z. B. kleine und mittlere Handwerksbetriebe, Lagergebäude und Bürogebäude, die ih-
rerseits die vorhandene Wohnnutzung an der „Tecklenburger Straße“ nicht in unzulässigem
Maße stören.

Die Neubebauung sollte riegelartig parallel zur Bahntrasse konzipiert werden, so dass sich
eine schallabschirmende Wirkung für die vorhandenen (Wohn-) Nutzungen an der „Tecklen-
burger Straße“ ergibt.

Es handelt sich hierbei um eine geplante aber noch nicht umgesetzte Sanierungsmaß-
nahme, sodass immer noch ein städtebaulicher Missstand besteht. Der Bebauungsplan Nr.
72 „Bahnhof West“ befindet sich aktuell in der Aufstellung und sieht für die Fläche ein einge-
schränktes Gewerbegebiet vor.

5.4.1.5 Bereich „Martin-Luther-Straße“ (Rathaus / Kirche)

Rathaus, Kirche und Kindergarten befinden sich aktuell an der „Martin-Luther-Straße“ am
Rand des Ortskerns. Insbesondere der Standort des Rathauses abseits vom Ortsmittelpunkt
in einem Wohnsiedlungsbereich wird der hohen Bedeutung für die Bürger von Hasbergen
nicht gerecht. Das Rathaus ist derzeit aufgrund seiner dezentralen Lage und der ungünsti-
gen Beschilderung nur schwer auffindbar. Es ist geplant, das Rathaus auf das Grundstück
zwischen Tecklenburger Straße, Niedersachsenstraße und Grünzug „Permer Damm“ zu ver-
lagern. Seit Mai 2019 besteht für dieses Vorhaben ein rechtskräftiger Bebauungsplan.

Das unmittelbar angrenzende ehemalige Betriebsgebäude des Bauhofs der Gemeinde stört
darüber hinaus das Erscheinungsbild des Rathauses.
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Ehemaliges Gebäude des Bauhofs unmittelbar am Rathaus

5.4.1.6 Nachnutzung Rathaus

Für die Umsiedlung des Rathauses in die „Neue Mitte“ wurde mittels Bebauungsplan Nr. 42
6. Änderung bereits Baurecht hergestellt. Es ist also davon auszugehen, dass das aktuelle
Rathausgebäude an der „Martin-Luther-Straße“ seine Funktion verliert und in eine andere
Nutzung überführt werden muss, um hier einen Leerstand zu umgehen.

Rathaus an der „Martin-Luther-Straße“

5.4.1.7 Nachnutzung Feuerwehr

Da ein Neubau des Gebäudes der freiwilligen Feuerwehr angestrebt und die Planungen be-
reits fortgeschritten sind, sollte überlegt werden, wie die Fläche in Zukunft genutzt werden
kann, um einen Leerstand im Ortskern zu vermeiden.

Blick von der „Feuerwache“ auf das Gebäude der freiwilligen Feuerwehr
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5.4.2 Defizite und Missstände im Freiraum

5.4.2.1 „Tecklenburger Straße“

Die Gestaltung des Straßenraums in der „Tecklenburger Straße“ entspricht zwar ihrer ver-
kehrlichen Bestimmung als innerörtliche (Haupt) Verkehrsstraße aber keineswegs ihrer
Funktion als Haupteinkaufsstraße im Ortsmittelpunkt von Hasbergen.

Problematisch sind der geradlinige Verlauf, die relativ breite Fahrbahn sowie die Oberflä-
chengestaltung. Der allein auf die verkehrlichen Funktionen ausgerichtete, konventionelle
Ausbau mit asphaltierter Fahrbahn und (grau) gepflasterten und flächenmäßig sehr begrenz-
ten Geh-/Radwegen, wird nicht der angestrebten Einkaufs- und Aufenthaltsqualität gerecht.

„Tecklenburger Straße“

Wesentliche gestalterische Defizite sind im Bereich der 3 – 4-geschossigen Geschäftsbebau-
ung im Übergang von den öffentlichen zu den privaten Freiflächen festzustellen. Die Bepflan-
zung und Möblierung erscheinen wahllos und unübersichtlich. Insbesondere auch die erfor-
derlichen Stufen, Treppenanlagen und Stützmauern auf den Privatgrundstücken sind gestal-
terisch unbefriedigend. Haus- bzw. Geschäftseingänge wirken wenig einladend.

Da der Landkreis Osnabrück der Straßenbaulastträger der K 305 „Tecklenburger Straße“ ist,
sind die Einwirkungsmöglichkeiten der Gemeinde Hasbergen in diesem Bereich einge-
schränkt.
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Einmündung von der „Tecklenburger Straße“ in die „Feuerwache“

5.4.2.2 „Feuerwache“

An der „Feuerwache“ zeigen sich hinsichtlich der Freiraumgestaltung zwei Hauptproblembe-
reiche:

¶ die indifferente Oberflächengestaltung auf den privaten (!) Straßenflächen im östlichen
Abschnitt einerseits sowie

¶ die „Rückseitenproblematik“ im Bereich der 3 – 4-geschossigen Geschäftsbebauung
im westlichen Abschnitt andererseits.

Östlicher Abschnitt der „Feuerwache“:

Ein grundlegendes städtebaulich-strukturelles Problem im östlichen Abschnitt der „Feuerwa-
che“ besteht darin, dass diese Flächen sich nicht im Eigentum der Gemeinde, sondern in Pri-
vatbesitz befinden. Die Einflussmöglichkeiten und der Handlungsspielraum der Gemeinde
bezüglich einer funktionalen und gestalterischen Neuordnung sind dadurch wesentlich einge-
schränkt.

Hinsichtlich ihrer Erschließungsfunktion für die vorhandenen Wohngebäude und Gewerbebe-
triebe übernimmt die „Feuerwache“ auch in diesem östlichen Abschnitt die Bedeutung einer
öffentlichen Straßenverkehrsfläche.

Die Neugestaltung der östlichen Feuerwache sollte in Abstimmung mit den bereits sanierten
Parkplätzen/Stellplätzen der Einzelhandelsmärkte erfolgen, um einen barrierefreien Über-
gang zwischen Straße und Parkplätzen/Stellplätzen gewährleisten zu können. Durch eine
klarere Gestaltung könnte die konfliktträchtige Mischnutzung dieser Verkehrsflächen durch
Fußgänger, Radfahrer, PKWs und gewerblichen (Schwerlast)Verkehr entschärft werden und
das bestehende Gefährdungspotential für Fußgänger und Radfahrer reduziert werden.
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überdimensionierte ungegliederte Verkehrsflächen

private (!) Verkehrsflächen im östlichen Abschnitt der „Feuerwache“; vergitterter „Funktionsbereich“
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Westlicher Abschnitt der „Feuerwache“:

Das grundlegende städtebaulich-strukturelle Problem im westlichen Abschnitt der „Feuerwa-
che“ ist die Doppelerschließung der 3- bis 4-geschossigen Geschäftsbebauung. Prinzipiell
nicht zu beanstanden ist, dass die publikumsorientierten Fassaden zur „Tecklenburger
Straße“ gewandt sind, obgleich auch auf dieser Gebäudeseite Defizite und Missstände im
Freiraum vorliegen (siehe oben).

Der rückwärtige (Freiraum)Bereich der Gebäude an der „Feuerwache“ erfüllt eine Vielzahl
unterschiedlicher Funktionen, die hier aufgrund der räumlichen Enge und der strukturellen
Rahmenbedingungen zu wesentlichen funktionalen und gestalterischen Defiziten und Miss-
ständen geführt haben:

Die vorhandene Wohn- und Geschäftsbebauung ist hier unmittelbar auf den Grundstücks-
grenzen errichtet worden. Dadurch fehlen private Freiflächen für eine funktionierende Anord-
nung und die gestalterische Einbindung von:

¶ privaten Hausmüllbehältern (graue / grüne Tonne, Altpapier, gelber Sack, etc.),

¶ Hauseingängen zu den Wohnungen,

¶ Anlieferungsbereichen der Geschäfte,

¶ Stellplätzen der Anwohner und der Geschäftsinhaber / Beschäftigten,

¶ privaten Freibereichen (Balkone in den Obergeschossen),

¶ Erdgeschossfassaden (= Lagerbereiche der Geschäfte: verklebte oder vergitterte
Fenster und Türen),

¶ Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, etc.

Dazu kommen Verkehrsgefährdungen für die hier arbeitenden und die Anwohner aufgrund
der unmittelbar angrenzenden Straßenflächen (= gewerblicher (Schwerlast)Verkehr!).

Parkende Autos, Terrassen, Balkone, Satellitenschüsseln, vergitterte und „zugeklebte“ Fenster, ....
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Hauszugänge, Blick auf Lagerräume, Mülltonnen, Anlieferungsrampen, ...

Gitter, Mülltonnen, Pkw’s, Stufen, „Stolperkanten“, ....

Passage zur „Tecklenburger Straße“
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Wohnungseingänge / „verrammelte“ Erdgeschossfenster, Fahrräder, Autos, Blumenkübel, ...

Tiefgaragenzufahrt, vergitterte Öffnungen, Betonstützmauern, ....
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„Vis-a-vis“ der Wohn- und Geschäftsbebauung: Gewerbehallen, Garagen, Trafo, ...

Wohnungszugänge, Mülltonnen, Autos, Garagen, ....

5.4.2.3 „Tomblaineplatz“

Der „Tomblaineplatz“ ist eine große asphaltierte Fläche am Rande des Ortskerns. Er wird
einmal wöchentlich als Marktplatz, ansonsten als Parkplatz genutzt. Aufgrund der Dimensio-
nierung und einer fehlenden Randbebauung ist die städtebaulich-räumliche Qualität dieser
Fläche mangelhaft. Durch die starke Eingrünung und die Randlage unterhalb der




















































































